
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/6/28 2000/12/0013
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.2000

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

64/03 Landeslehrer

Norm

LDG 1984 §19 Abs5;

ZustG;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2000/12/0146

Rechtssatz

Ein Recht auf Feststellung einer gesetzwidrigen Zustellung (o enbar in einer gesonderten Entscheidung) lässt sich

weder dem LDG 1984 noch dem Verfahrensrecht entnehmen.
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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